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Begründung: 
 

Bei der genannten Ausschreibung hat die Firma  den Zuschlag er-
halten. 
 
Die Bundessressorts haben bei allen öffentlichen Beschaffungsmaßnahmen verbindlich fest-
gelegt, dass ausschließlich Holz aus legaler und nachhaltiger Waldwirtschaft eingesetzt wer-
den darf. Dies ist durch die Vorlage eines eigenen FSC oder PEFC Zertifikats oder durch ein 
gleichwertiges Zertifikat oder durch einen geprüften Einzelnachnachweis* zu dokumentieren. 
Da die  nachweislich (bis zum heutigen Tage) selbst nicht zertifiziert ist, 
muss ein anerkannter Einzelnachweis vorgelegen haben/vorliegen. 
 
Unser Mandant ist informationsberechtigt i.S.v. § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG („jeder“), und die Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben ist als Bundesbehörde anspruchsverpflichtet.  
 
Die von unserem Mandanten begehrten Informationen sind bei der Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben entstanden. Sie dienen daher 
amtlichen Zwecken im Sinne von § 2 Nr. 1 IFG. 
 
Gem. § 1 Abs. 2 Satz 1 IFG kann die Behörde Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewähren 
oder Informationen in sonstiger Weise zur Verfügung stellen, allerdings eine vom Antragstel-
ler bestimmte Art des Informationszugangs nur aus wichtigem Grund ablehnen. 
 
Mit einer elektronischen Versendung der Akte bzw. der Aktenstücke sind wir einverstanden. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Arno Lampmann 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz 
 
 
  
 
 




